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Der Flächennutzungsplan

Wichtige Inhalte (Auswahl): 

 • Bauflächen
 • örtliche/überörtliche Hauptverkehrsstraßen
 • Grünflächen
 • Wasserflächen
 • Flächen für die Landwirtschaft
 • Waldflächen

Der Flächennutzungsplan hat die Aufgabe, für das gesamte 
Gemeindegebiet die beabsichtigte städtebauliche Entwick-
lung nach den voraussehbaren Bedürfnissen der Gemeinde in 
den Grundzügen darzustellen.

Allgemeines zur Bauleitplanung

„Aufgabe der Bauleitplanung ist es, die bauliche und sonstige 
Nutzung der Grundstücke in der Gemeinde (…) nach Maßgabe 
des Baugesetzbuches (BauGB) vorzubereiten und zu leiten.“ 
Mit diesem Rechtssatz in § 1 Abs. 1 skizziert das BauGB den 
Zweck der Bauleitplanung.

Nach § 1 Abs. 3 BauGB haben die Gemeinden die Bauleitplä-
ne aufzustellen, „sobald und soweit es für die städtebauliche 
Entwicklung und Ordnung erforderlich ist.“

„Bauleitpläne sind der Flächennutzungsplan (vorbereitender 
Bauleitplan) und der Bebauungsplan (verbindlicher Bauleit-
plan)“, so § 1 Abs. 2 BauGB.

Flächennutzungsplan der Stadt Neustadt a. Rbge.  

•  der Flächennutzungsplan gilt für die Gesamtstadt 
•  der Flächennutzungsplan ist nicht parzellen-scharf 
•  Maßstab 1 : 10.000 
•  der wirksame Flächennutzungsplan ist aus dem Jahre 

2002 („Flächennutzungsplan 2000“) 
•  der „Flächennutzungsplan 2000“ ist die verwaltungsinter- 

ne Abstimmungsgrundlage für die Ausweisung neuer 
Bebauungspläne 

•  der Landschaftsplan ist der gutachterliche Beiplan des 
„Flächennutzungsplan 2000“ und somit Strukturplan für 
die Bauleitplanung und die Grünordnung 

Die Bebauungspläne

Im Gegensatz zum Flächennutzungsplan, der die beab-
sichtigten Nutzungen nur darstellt, setzt der Bebauungs-
plan die zulässige Nutzung auch für die Bürger rechtsver-
bindlich fest.

Bebauungspläne gelten jeweils nur für ein Teilgebiet der 
Stadt Neustadt a. Rbge. und werden aus dem Flächennut-
zungsplan entwickelt. Der Bebauungsplan ist parzellen-
scharf, hat üblicherweise den Maßstab 1 : 1.000 und legt 
detailliert, rechtsverbindlich und abschließend fest, wo 
und was in welcher Art gebaut werden darf.

Wichtige Inhalte (Auswahl):

Der Ablauf eines Planverfahrens 

1.    Vorüberlegungen, städtebaulicher Entwurf und Planvor- 
entwurf 

2.    Aufstellungsbeschluss 
3.    Frühzeitige Öffentlichkeits- und Behördenbeteiligung  

(hier können Sie sich das 1. Mal beteiligen) 
4.    Abwägung der eingegangenen Anregungen, ggf. Über- 

arbeitung des Planentwurfes 
5.    Beteiligung der Behörden und sonstiger Träger öffentli- 

cher Belange, Veröffentlichung und öffentliche Aus 
legung des Planentwurfes, 
Abwägung der eingegangenen Anregungen, ggf. Über- 
arbeitung des Planentwurfes  
(hier können Sie sich das 2. Mal beteiligen) 

6.    a) Feststellungsbeschluss durch den Rat der Stadt 
Neustadt a. Rbge. (Flächennutzungsplan) 
b) Satzungsbeschluss durch den Rat der Stadt Neustadt 
a. Rbge. (Bebauungsplan) 

7.    a) Wirksamwerden des Flächennutzungsplanes durch 
Bekanntmachung der Genehmigung 
b) Inkraftsetzen des Bebauungsplanes durch Bekanntma- 
chung der Satzung 

 • Art der baulichen Nutzung (z. B. Allgemeines Wohn-
gebiet, Mischgebiet, Gewerbegebiet)

 • Maß der baulichen Nutzung (z. B. Gebäudehöhe, 
Geschosszahl, Grundfläche)

 • Bauweise und überbaubare Grundstücksflächen
 • örtliche Bauvorschriften
 • örtliche Verkehrsstraßen usw.
 • öffentliche Flächen (z. B. Grünflächen, Flächen für 

den Gemeinbedarf)

Bürgerbeteiligung 

•   In den Bauleitplanverfahren können Sie sich in der 
Regel jeweils zweimal beteiligen 

•   Eine Information über die Beteiligungstermine 
können Sie der Tagesszeitung und der städtischen 
Internetseite unter „Leben in Neustadt/Bauen & 
Wohnen/Bauleitplanung/Öffentlichkeitsbeteili- 
gung“ entnehmen sowie unter „Bekanntmachungen“

•    Über Ihre abgegebene Stellungnahme erhalten Sie 
ein vom Rat beschlossenes Abwägungsergebnis 




